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rechte der Vereinten Natıonen die Diskrepanzen 7zwıischen demA
lıstiıschen Anspruch der Erklärung VOo.  - 1945 und den relatıvyıstischen Tendenzen der
VOo.  - 1951

I1 Menschrechte AUS chines1isc taıwanesıischer Perspektive \Wıe verhält sıch der
Konfuzıianısmus den Menschenrechten (Gan Shoapıing, China)? ährend dıe Idee
der Menschenrechte dıe subjektiven Rechte des Indıiyiduums betont legt der tradıtı-
onelle Konfuzıanısmus vrofßes Gewicht auf dıe coz1alen Beziehungen dıe jeder
Mensch eingebunden 1ST „Nıcht der natürliche Mensch WIC der modernen Men-
schenrechtskonzeption Grunde liegt sondern der moralısche Mensch rückt

Konfuzıanısmus 1115 Blickteld“ 248) Das Verständnıis des Begriffs der Menschen-
würde, WIC der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ Grunde
liegt, 1ST der klassıschen chinesischen Kultur tremd. — Nach hao Tingyangz (Chına)
besteht der „grundlegendste Fehler moderner Menschenrechtstheorien darın,
A4SSs y ]1C davon ausgehen, A4SsSSs dıe Menschenrechte natuürliıche Ansprüche natürlicher
Personen bılden“ DiIe Natur behandelt alle vyleich Wuüurden dem Menschen allein
aufgrund {C1I1I1LCI natürlichen Ex1istenz Menschenrechte zukommen annn ussien

entsprechend „alle Lebensformen bestimmte Rechte venjeßen dıe nıcht verletzt WC1I-

den dürften Das Resultat davon WAIC allerdings, A4ss csowohl dıe enschheıit als
uch dıe Tierwelt aussterben wüurden Di1e Rechte des Menschen ‚als
Menschengemachtes und nıcht als Vo Natur AUS Verliehenes betrachten

In diesem 1nnn hat Konfuzıus Recht hervorgehoben A4ss Mitmenschlichkeıit
LLUI AUS zwıschenmenschlichen Interaktionen hervorgehen kann und der Mensch erSsTi

mıtmenschlichen Umgang mMI1 anderen den Status Menschen erlangt“ 259)
\Wıe verhält siıch der unıyersale Anspruch der Menschenrechte der Tatsache, A4ss

Menschenrechtsdiskurse unterschiedlichen Kontexten veführt werden? „Die Men-
schenrechte“ b hen Jau-hwa (Taıwan), „sınd durch die verschıedenen Kulturen
und Tradıtiıonen pluralıstisch 1nterpret1eren und begründen“ 309) „In allen
Kulturen siınd Diskurse ber krıtische Auseinandersetzungen mMI1 Ungerechtigkeiten
und Unmenschlichkeiten überlietert“ (31 „Die unterschiedlichen Diskurse, de-
11  b vesellschaftliche Unrechtserfahrungen ZUuUrFrF Sprache kommen bılden letztlich den
BeweIıls dafür A4SsSSs dıe Menschenrechte unıversalen Geltungsanspruch haben
313) Dass der unıversale Geltungsanspruch der Menschenrechte konkrete S1tua-
LLONenNn vebunden 1ST schränkt objektive Gültigkeit nıcht C111 „Die Identihzie-
PULLS und Bewertung ungerechter Situatıonen krıitischen Diskursen 1etern ımplızıt
nıcht 1LLUI C111 Erklärung dafür diese Situatıonen nıcht ex1istLieren collen y(}11-

ern zugleich 1Nnwels datfür W A als C111 verechter Zustand velten hat
315) RICKEN 5|]

MELE ÄLFRED Backsliding Understanding Weakness of Wıll Oxtord Oxtord Un1-
VErSILY Press 20172 145 ISBEN 4/S 19 4613

Mele Fa oilt als der profiliertesten Akteure der analytıschen Debatte
dıe Frage nach der utonomıe VO Personen und dem Ursprung akratıscher

WIC enkratischer Handlungen Mıt dem vorlıegenden Werk „Backslıding Understan-
dıng Weakness of W4l oreift C111 Debatte zwıischen Donald Davıdson und Ro-
bert Hare aut Hare Vertrat A4SSs für Personen unmöglıch C] Handlungen
auszutühren Vo denen y ]1C ratıonal vollen Sinne überzeugt A4ss y ]1C diese
Handlungen nıcht austühren collten. In diesem Sinne yrgumentTLerte Hare dafür, A4SSs
C wıillensschwache Handlungen ı eigentlichen Wortsiınn nıcht veben könne. Dage-
IL vertraten cowohl Donald Davıdson als uch Mele ProOoMINENLESLEN
„Irrationalıty“ (1 987) —‚ dass C Handlungen veben kann, denen C111 Akteur C111

Handlung vollzieht jedoch m1 Gründen davon überzeugt 1ST A4ss C1I1LC alternatıve
Handlung vollzıiehen besser WAIC und dem Akteur dıe Möglichkeıit voll-
zıiehen uch offenstehe Davıdson und argument1eren Iso für die Möglichkeıit
akratıscher Handlungen

Vor diesem argyumentatıyven Hıntergrund csteht das vorliegende Werk das
Hınsıcht C111 „Update C1I1LC Neuformulierung VO ursprünglichen Gedanken AUS
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rechte“ der Vereinten Nationen (1948) zeigt die Diskrepanzen zwischen dem universa-
listischen Anspruch der Erklärung von 1948 und den relativistischen Tendenzen der 
von 1981. 

III. Menschrechte aus chinesisch-taiwanesischer Perspektive. Wie verhält sich der 
Konfuzianismus zu den Menschenrechten (Gan Shoaping, China)? Während die Idee 
der Menschenrechte die subjektiven Rechte des Individuums betont, legt der traditi-
onelle Konfuzianismus großes Gewicht auf die sozialen Beziehungen, in die jeder 
Mensch eingebunden ist. „Nicht der natürliche Mensch, wie er der modernen Men-
schenrechtskonzeption zu Grunde liegt, sondern der moralische Mensch rückt somit 
im Konfuzianismus ins Blickfeld“ (248). Das Verständnis des Begriffs der Menschen-
würde, wie es der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ (1948) zu Grunde 
liegt, ist der klassischen chinesischen Kultur fremd. – Nach Zhao Tingyang (China) 
besteht der „grundlegendste Fehler moderner Menschenrechtstheorien […] darin, 
dass sie davon ausgehen, dass die Menschenrechte natürliche Ansprüche natürlicher 
Personen bilden“. Die Natur behandelt alle gleich. Würden dem Menschen allein 
aufgrund seiner natürlichen Existenz Menschenrechte zukommen, dann müssten 
entsprechend „alle Lebensformen bestimmte Rechte genießen, die nicht verletzt wer-
den dürften. Das Resultat davon wäre allerdings, dass sowohl die Menschheit als 
auch die Tierwelt aussterben würden.“ Die Rechte des Menschen seien „als etwas 
Menschengemachtes und nicht als etwas von Natur aus Verliehenes zu betrachten. 
[…] In diesem Sinn hat Konfuzius zu Recht hervorgehoben, dass Mitmenschlichkeit 
nur aus zwischenmenschlichen Interaktionen hervorgehen kann und der Mensch erst 
im mitmenschlichen Umgang mit anderen den Status eines Menschen erlangt“ (259). 
– Wie verhält sich der universale Anspruch der Menschenrechte zu der Tatsache, dass 
Menschenrechtsdiskurse in unterschiedlichen Kontexten geführt werden? „Die Men-
schenrechte“, so Chen Jau-hwa (Taiwan), „sind durch die verschiedenen Kulturen 
und Traditionen pluralistisch zu interpretieren und zu begründen“ (309). „In allen 
Kulturen sind Diskurse über kritische Auseinandersetzungen mit Ungerechtigkeiten 
und Unmenschlichkeiten überliefert“ (311). „Die unterschiedlichen Diskurse, in de-
nen gesellschaftliche Unrechtserfahrungen zur Sprache kommen, bilden letztlich den 
Beweis dafür, dass die Menschenrechte einen universalen Geltungsanspruch haben“ 
(313). Dass der universale Geltungsanspruch der Menschenrechte an konkrete Situa-
tionen gebunden ist, schränkt seine objektive Gültigkeit nicht ein. „Die Identifizie-
rung und Bewertung ungerechter Situationen in kritischen Diskursen liefern implizit 
nicht nur eine Erklärung dafür, warum diese Situationen nicht existieren sollen, son-
dern zugleich einen Hinweis dafür, was als ein gerechter Zustand zu gelten hat“ 
(315). F. Ricken SJ

Mele, Alfred R., Backsliding: Understanding Weakness of Will. Oxford: Oxford Uni-
versity Press 2012. 145 S., ISBN 978-0-19-989613-4.

Al Mele (= M.) gilt als einer der profiliertesten Akteure in der analytischen Debatte 
um die Frage nach der Autonomie von Personen und dem Ursprung akratischer so-
wie enkratischer Handlungen. Mit dem vorliegenden Werk „Backsliding: Understan-
ding  Weakness of Will“ greift M. eine Debatte zwischen Donald Davidson und Ro-
bert M. Hare auf: Hare vertrat, dass es für Personen unmöglich sei, Handlungen 
auszuführen, von denen sie rational im vollen Sinne überzeugt seien, dass sie diese 
Handlungen nicht ausführen sollten. In diesem Sinne argumentierte Hare dafür, dass 
es willensschwache Handlungen im eigentlichen Wortsinn nicht geben könne. Dage-
gen vertraten sowohl Donald Davidson als auch Al Mele – am prominentesten in 
„Irrationality“ (1987) –, dass es Handlungen geben kann, in denen ein Akteur eine 
Handlung A vollzieht, jedoch mit Gründen davon überzeugt ist, dass eine alternative 
Handlung B zu vollziehen besser wäre und dem Akteur die Möglichkeit, B zu voll-
ziehen, auch offenstehe. Davidson und M. argumentieren also für die Möglichkeit 
akratischer Handlungen.

Vor diesem argumentativen Hintergrund steht das vorliegende Werk, das in gewisser 
Hinsicht ein „Update“ – eine Neuformulierung von M.s ursprünglichen Gedanken aus 



PHILOSOPHIE / PHILOSOPHIFGESCHICHTFE

„Irrationalıty“ darstellt, das explizıt aut wichtige Argumentationen, Krıitiken und (je-
venentwürfe der VELSALILSCILEL 75 Jahre Bezug nımmt.

Damıt wırd uch verständliıch, A4SSs M.s Werk eher den Eindruck e1nNes Sammelbandes
des Autors ZUF Debatte die Willensschwäche macht. Dıie einzelnen Kapıtel sind 1L1UI

lose aufeinander abgestimmt und stehen der vemeınsamen Fragestellung: Wıe
kann die Möglichkeıit venuın akratischer Handlungen argumentatıv begründet werden?

Lc b11'1 allerdings der Meınung, A4SSs dieser Umstand siıch nıcht unbedingt negatıv aut
die Lektüre des Werkes auswirkt: Liest I1la  b M.s Werk nämlıch VOozx seınen Beiträgen ZUF
Debatte als Hıntergrundfolie, entsteht das Bıld e1nes vul AUSC W OSCILCIL Gedanken-
A I1S, der sjeht C zumındest Neıl Levy 1n den „Notre Dame Philosophical Re-
views“ iımmer noch als das plausıbelste Modell für akratische und enkratische Hand-
lungen betrachtet werden kann.

Das Kap (1—12) M’ 1n die Debatte einzuführen. Anschließend
Davıdson entwickelt eınen Begritf VOo.  - VWiıllensschwäche, der eınerseıts aut der nıcht-
TZWUNSCHECIN Handlung e1ıner Person autbaut und andererseıts deutlich rnacht, A4SSs
diese Handlung das rationale Urteil dieser Person ausgeführt wurde. Al
mentiert ausführlich dafür, A4SSs Urteile 1n eınem estimmten Mai{fie verechtfertigt se1n
mussen, als Kontrapunkte nıcht TZWUNSCHCI Handlungen eınen Akt als wiıllens-
cschwach auswelsen können: Es sind Urteıle, die dıie besten Alternatıven der Person
1mM Rahmen ıhres derzeıitigen Standpunktes ZU. Thema haben und sıch AUS den ureige-
11  b Ub CYTZECUZUNHECIN der Person herleiten.

Im zweıten Kap —3 sıch iNntens1ıv mıiıt der Krıitik VOo.  - Rıchard Holton
Konzept der willensschwachen Handlung aAuseinander. Holton hatte 1999 1mM „Journal
of Philosophy“ argumentiert, dass Willensschwäche eigentlich nıcht darın bestehe, A4SSs
elne Person iıhre bessere Überzeugung handelt. Vielmehr bestehe Willensschwä-
che 1n der Anderung der Intentionen der Person. Dıie VESAMLE philosophische Lıteratur

akratıschen Handlungen, Holton, habe sıch 1n der Folge Platon und Arıstoteles
eınem unrealıstischen Begriff der Willensschwäche abgearbeıtet. (Gegen diese AÄAn-

siıcht argumentiert M’ A4SSs der VO ıhm vertreftfene realıstische Begriff VO Willens-
cchwäche das Phänomen besser abbilde als Holtons Entwurf.

Das drıitte Kap —5 nımmt elne welıtere krıtische Perspektive aut die Möglichkeıit
akratıischer Handlungen 1n den Blick Es 1St. argumentiert worden, A4SSs akratısche
Handlungen nıcht klar VO untreien Handlungen unterschieden werden können.

macht eınerseılts deutlich, A4SSs die Argumente dafür, A4SSs alle akratıschen Handlun-
IL yleichzeitig unfreıe Handlungen sind, nıcht überzeugen. Andererseıts zeıgt VC1I-

cchiedene Dımensionen auf, anhand derer sıch akratische Handlungen VOo.  - unfreien
Handlungen unterscheiden. Diese Gedanken werden 1n Kap —9 aufgegriffen und
Vo 1n eın allgemeines Modell für Willensschwäche überführt:
_ key understandıng core-weak-willed act10ns, 1n VIEW, 15 ProOpCcr C-

cC1atı1on of the point that the motivatıional strength of motivational attıtude Oes NOL
need be 1n lıne ıth the agent's evaluatıon of the object of that attıtude.“ (77)

Im etzten iınhaltlıchen Kap 91-114) sıch mıiıt dem Komplementärbegriff
der akratıschen Handlungen auseinander: Er untersucht das Konzept der enkratı-
schen Handlung. Fur seınen AÄAnsatz 1St. C wichtig, A4SsSSs C cowohl be] Menschen, die
eigentlich wıillensschwach sınd, Fällen Vo Selbstkontrolle kommen kann.
tersucht dıe Enkratie AUS der Perspektive Vo Philosophie, Psychiatrie und SOZ1aAlpsy-
chologıe. Er kommt dem Schluss, A4SSs 1mM Falle VO Willensschwäche e1ne Form
des Prinzıps der alternatıven Möglıchkeiten oalt: Personen, dıe akratısche Handlun-
G CIL ausführen, hätten uch enkratisch handeln können.

hat mıiıt dem vorhegenden Werk eınen wichtigen Beitrag ZuUur Debatte die M Og-
ıchkeıit akratıischer Handlungen vorgelegt. Dabe!] darf jedoch nıcht aruüuber hinwegge-
cehen werden, A4SSs W1e 1C. ben schon angedeutet habe eın Vorwıissen die VC1I-

cschiedenen Argumentationslinien 1n der Philosophie der Willensschwäche zumındest
cehr hılfreich 1St. esonders hervorzuheben 1St. die philosophische Prosa des Buches, der

jeder e1It velingt, begriffliche Schärfe, Ausloten der Tiefen der Debatte und klare,
problemorientierte Darstellung miıteinander erbiınden: Es macht Freude, dieses
Buch lesen. ASKOLLA
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„Irrationality“ – darstellt, das explizit auf wichtige Argumentationen, Kritiken und Ge-
genentwürfe der vergangenen 25 Jahre Bezug nimmt.

Damit wird auch verständlich, dass M.s Werk eher den Eindruck eines Sammelbandes 
des Autors zur Debatte um die Willensschwäche macht. Die einzelnen Kapitel sind nur 
lose aufeinander abgestimmt und stehen unter der gemeinsamen Fragestellung: Wie 
kann die Möglichkeit genuin akratischer Handlungen argumentativ begründet werden?

Ich bin allerdings der Meinung, dass dieser Umstand sich nicht unbedingt negativ auf 
die Lektüre des Werkes auswirkt: Liest man M.s Werk nämlich vor seinen Beiträgen zur 
Debatte als Hintergrundfolie, so entsteht das Bild eines gut ausgewogenen Gedanken-
gangs, der – so sieht es zumindest Neil Levy in den „Notre Dame Philosophical Re-
views“ – immer noch als das plausibelste Modell für akratische und enkratische Hand-
lungen betrachtet werden kann.

Das erste Kap. (1–12) nutzt M., um in die Debatte einzuführen. Anschließend an 
Davidson entwickelt er einen Begriff von Willensschwäche, der einerseits auf der nicht-
erzwungenen Handlung einer Person aufbaut und andererseits deutlich macht, dass 
diese Handlung gegen das rationale Urteil dieser Person ausgeführt wurde. M. argu-
mentiert ausführlich dafür, dass Urteile in einem bestimmten Maße gerechtfertigt sein 
müssen, um als Kontrapunkte nicht erzwungener Handlungen einen Akt als willens-
schwach ausweisen zu können: Es sind Urteile, die die besten Alternativen der Person 
im Rahmen ihres derzeitigen Standpunktes zum Thema haben und sich aus den ureige-
nen Überzeugungen der Person herleiten.

Im zweiten Kap. (13–32) setzt sich M. intensiv mit der Kritik von Richard Holton am 
Konzept der willensschwachen Handlung auseinander. Holton hatte 1999 im „Journal 
of Philosophy“ argumentiert, dass Willensschwäche eigentlich nicht darin bestehe, dass 
eine Person gegen ihre bessere Überzeugung handelt. Vielmehr bestehe Willensschwä-
che in der Änderung der Intentionen der Person. Die gesamte philosophische Literatur 
zu akratischen Handlungen, so Holton, habe sich in der Folge an Platon und Aristoteles 
an einem unrealistischen Begriff der Willensschwäche abgearbeitet. Gegen diese An-
sicht argumentiert M., dass der von ihm vertretene realistische Begriff von Willens-
schwäche das Phänomen besser abbilde als Holtons Entwurf.

Das dritte Kap. (33–56) nimmt eine weitere kritische Perspektive auf die Möglichkeit 
akratischer Handlungen in den Blick: Es ist argumentiert worden, dass akratische 
Handlungen nicht klar genug von unfreien Handlungen unterschieden werden können. 
M. macht einerseits deutlich, dass die Argumente dafür, dass alle akratischen Handlun-
gen gleichzeitig unfreie Handlungen sind, nicht überzeugen. Andererseits zeigt er ver-
schiedene Dimensionen auf, anhand derer sich akratische Handlungen von unfreien 
Handlungen unterscheiden. Diese Gedanken werden in Kap. 4 (57–90) aufgegriffen und 
von M. in ein allgemeines Modell für Willensschwäche überführt:

„The key to understanding core-weak-willed actions, in my view, is a proper appre-
ciation of the point that the motivational strength of a motivational attitude does not 
need to be in line with the agent’s evaluation of the object of that attitude.“ (77)

Im letzten inhaltlichen Kap. (91–114) setzt sich M. mit dem Komplementärbegriff 
der akratischen Handlungen auseinander: Er untersucht das Konzept der enkrati-
schen Handlung. Für seinen Ansatz ist es wichtig, dass es sowohl bei Menschen, die 
eigentlich willensschwach sind, zu Fällen von Selbstkontrolle kommen kann. M. un-
tersucht die Enkratie aus der Perspektive von Philosophie, Psychiatrie und Sozialpsy-
chologie. Er kommt zu dem Schluss, dass im Falle von Willensschwäche eine Form 
des Prinzips der alternativen Möglichkeiten gilt: Personen, die akratische Handlun-
gen ausführen, hätten auch enkratisch handeln können.

M. hat mit dem vorliegenden Werk einen wichtigen Beitrag zur Debatte um die Mög-
lichkeit akratischer Handlungen vorgelegt. Dabei darf jedoch nicht darüber hinwegge-
sehen werden, dass – wie ich oben schon angedeutet habe – ein Vorwissen um die ver-
schiedenen Argumentationslinien in der Philosophie der Willensschwäche zumindest 
sehr hilfreich ist. Besonders hervorzuheben ist die philosophische Prosa des Buches, der 
es zu jeder Zeit gelingt, begriffliche Schärfe, Ausloten der Tiefen der Debatte und klare, 
problemorientierte Darstellung miteinander zu verbinden: Es macht Freude, dieses 
Buch zu lesen.  L. Jaskolla


